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§6 (4) 

Jeder Ausschuss besteht aus höchstens vier 

weiblichen und vier männlichen 

Mitgliedern, plus einem zusätzlichen 

Mitglied aus der Diözesanleitung. Jeder 

Ausschuss wählt eine/n Sprecher/in. 

Jedem Ausschuss sitzt ein Mitglied der 

Diözesanleitung beratend bei. Jeder 

Ausschuss wählt eine/n Sprecher/in. 

 

UND: 

§8 (2) 

Der Diözesankonferenz des KSJ DV Eichstätt 

sitzen folgende beratende Mitglieder mit 

Wortrecht bei: 

• Alle weiteren Mitglieder des KSJ DV 

Eichstätt  

• Der/die Jugendreferent/-in des KSJ 

DV Eichstätt  

• Ein Mitglied der Bundesleitung der 

KSJ  

• Ein/e Vertreter/-in des BDKJ in der 

Diözese Eichstätt  

• Jeweils ein/e Vertreter/-in der 

KSJ-Erwachsenenverbände 

Der Diözesankonferenz des KSJ DV Eichstätt 

sitzen folgende beratende Mitglieder mit 

Wortrecht bei: 

• Alle weiteren Mitglieder des KSJ DV 

Eichstätt  

• Der/die Jugendreferent/-in des KSJ 

DV Eichstätt  

• Ein Mitglied der Bundesleitung der 

KSJ  

• Ein Vertreter der LAG Bayern 

• Ein/e Vertreter/-in des BDKJ in der 

Diözese Eichstätt  

• Jeweils ein/e Vertreter/-in der 

KSJ-Erwachsenenverbände 

  

 

Begründung:  

Es macht nicht immer Sinn, die Ausschussgröße fix im Vorhinein schon festzulegen: Oft gibt es 
unterschiedliches Interesse und unterschiedliche Anforderungen zu Ausschüssen, außerdem ändern 
sich Anforderungen stetig, deswegen soll die Diko dies jedesmal situationsabhängig beschließen. 
Niemandem soll das Recht zur Mitbestimmung genommen werden. Die DL soll keinen Vorsitz im 
Ausschuss übernehmen, sondern nur beraten.  

Weitere Begründung erfolgt mündlich.  

 



 

 

Begründung (2) 

Da wir nun wieder Mitglied der LAG Bayern sind, sollte diese auch an der Diko mit Wortrecht 
vertreten sein. Weitere Begründung erfolgt mündlich.  


